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Anfrage – Heimaufsicht 

 
 Hildesheim, den 20. März 2019 

 

Sehr geehrter Herr Landrat Levonen, 

 

in der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung vom 18. März 2019 wird erneut über die ungewisse Zukunft und 
Sorgen der Bewohner, Bewohnerinnen, derer Angehörigen und den Mitarbeitenden im Seniorendomizil 
Hoheneggelsen berichtet.  

 

Dazu haben wir Fragen:  

 

Im Niedersächsisches Gesetz über unterstützende Wohnformen (NuWG) heißt es unter § 5 Anforderungen an 
den Betrieb eines Heims:  

 

"Ein Heim darf nur betrieben werden, wenn in ihm  

(2) 1. die Würde sowie die Interessen und Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner geachtet und vor 
Beeinträchtigungen geschützt werden  

(3) Der Betreiber eines Heims muss  

1. die für den Betrieb eines Heims erforderliche Zuverlässigkeit besitzen"  

 

Frage 1: Sind die geäußerten Zukunftsängste der Bewohner und Bewohnerinnen noch mit ihrer Würde und 
Bedürfnissen in Einklang zu bringen?  

 

Frage 2: Der vorherige Betreiber habe über Jahre Mietschulden angehäuft, der nachfolgende Liquidator 
verfährt laut Medienberichten ebenso. Warum galten/gelten diese Betreiber als zuverlässig?  

 

Frage 3: Im Falle der Unzuverlässigkeit des Vermieters. Handelt es sich um eine Gesetzeslücke, dass dem 
Vermieter die Zurverfügungstellung einer mangelhaften Immobilie nicht seitens der Heimaufsicht untersagt 
werden kann?  
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Herrn 
Landrat Levonen 
 
o.V.i.A.  
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